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Gestalterische Orientierungshilfe für Maßnahmen der Dorfentwick-

lung in Thüringen 

 

Präambel: 

Die nachfolgenden Gestaltungshinweise geben eine Orientierung für dorfgerechtes Bauen im 

ländlichen Raum. 

Da Thüringen über eine räumlich sehr differenzierte historische Baukultur verfügt, können 

nicht alle Aussagen dieser Orientierungshilfe auf alle Dörfer im gleichen Maßstab angewen-

det werden. Es gilt, die Eigenart, Gestaltung und Bautypik im regionalen Kontext zu Kultur-

raum, Natur und Landschaft zu erhalten und zu entwickeln. 

Zur Festlegung der jeweils ortstypischen Gestaltungskriterien sind Erhebungen innerhalb der 

Dorfentwicklungsplanung unerlässlich. Dafür sind kompetente Dorfentwicklungsplaner und -

planerinnen (DE-Planer) vor Ort tätig. Im Zuge der Antragstellung für Fördervorhaben der 

Dorfentwicklung werden die ortstypischen Gestaltungselemente dokumentiert und deren An-

wendung auf das jeweilige bauliche Fördervorhaben begründet. Die Begründung respektive 

Stellungnahme des DE-Planers dient als Umsetzungsgrundlage und ist Bestandteil der Be-

willigung. 

 

Anmerkungen: 

Aus baukultureller Sicht sollen zum Zweck einer attraktiven, zukunftsgerichteten Gestaltung 

moderne Gestaltungsansätze unterstützt werden, welche der Erzielung eines gestalterischen 

Gesamtbildes dienen und alle Aspekte nachhaltigen Bauens berücksichtigen. 

Aus Gründen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes sowie der Klimaanpassung gilt es, 

die vorhandene Bausubstanz zu erhalten, nachhaltige Materialien zu verwenden, Entsor-

gungsmöglichkeiten sowie einen klimaschonenden Betrieb zu berücksichtigen. In diesem Zu-

sammenhang empfiehlt sich bei Sanierungen die Hinzunahme eines Energieberaters. 

Bei der Bildung von Bauabschnitten ist das gestalterische Gesamtergebenis von Anfang an 

zu definieren. 
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 Kriterium Gestaltungshinweis 

1. Dächer  

1.1 Dach/Dachform  Dachneigung mindestens 40°  für Hauptgebäude 

 in begründeten Ausnahmefällen flachere Dachneigungen 

 Erhalt ungestörter Dachflächen; bei Schaffung von Wohnraum 
begründete Ausnahmefälle möglich 

 Belichtung über Giebel oder Zwerchhäuser 

 Zwischensparrendämmung mit mineralischen oder natürlichen Fa-
serdämmstoffen (Glas-/Mineral-/-Holz-/Natur-Fasern) in Form von 
Klemmfilz bzw. Klemmwolle1; keine steifen Dämmstoffplatten 

 Aufsparrendämmung2 mit Mineralfaser- oder Holzweichfaserplatten; 
künstliche Dämmstoffe (PUR oder PIR) möglich unter Beachtung re-
gionaltypischer Gestaltungen der Ortgänge 

 siehe Hinweise zu Dämmstoffen3 

1.2 Dacheindeckung  Tondachziegel in ortstypischer Form und Farbe 

 Naturschiefer oder in Form, Farbe und Zuschnitt entspre-
chendem Kunstschiefer  

 in begründeten Ausnahmefällen Betondachsteine in ortstypi-
scher Form und Farbe bei Nebengebäuden 

 keine glänzenden Ziegeloberflächen, ausschließlich matte 
Engoben 

 moderne glatte Architektenziegel nur bei Neubauten zulässig 

 kleinteilige Metalleindeckungen oder Prefaeindeckungen in 
Ziegeloptik sowie Stehfalz- und Bitumeneindeckung nur im 
Einzelfall mit Begründung vom DE-Planer zulässig an unter-
geordneten Gebäuden und Nebengebäuden, die öffentlich 
nicht einsehbar sind 

 Solar-/Photovoltaikanlagen werden toleriert, jedoch nicht ge-
fördert; straßenseitiges Anbringen dieser Anlagen bei orts-
bildprägenden Gebäuden nur nach Einzelfallprüfung 

 In-Dach-Solarmodule werden toleriert, nicht gefördert 

 Gründächer sind möglich und förderfähig 

1.3 Gauben-/ 
Dachfenster 

 Sattel- oder Schleppgauben mit senkrechten Seitenwänden 
sowie Fledermausgauben 

 Gesamtbreite aller Gauben maximal 1/3 der Dachlänge  

 Abstand der Gauben untereinander mindestens die 1,5-fache 
Breite einer Einzelgaube 

 Gaubenabstand zum Ortgang mindestens 1,50 m 

 Abstand zwischen First und Traufe mindestens je 1/5 der 
Schenkellänge des Daches 

 in begründeten Ausnahmefällen Dachfenster unter Beach-
tung der Einsehbarkeit vom öffentlichen Raum  

 in begründeten Ausnahmefällen neue Gauben nach Vorlage 
einer zeichnerischen Darstellung  

1.4 Dachüberstand  Ausführung von Dachüberstand und Ortgang nach ortstypi-
scher Gestaltung 

 Erhalt und Aufarbeitung von Dachkästen und Gesimsbalken  

 kein nachträglicher Einbau von Freigespärren 

                                                      
1 Anwendungskennzeichnung DZ nach DIN 4108-10 (bzw. DIBT-Bauproduktenzulassung) 
2 Anwendungskennzeichnung DAD nach DIN 4108-10 (bzw. DIBT-Bauproduktenzulassung) 
3 Die Anforderungen an Unterdeckung und Winddichtheit außen sowie raumseitiger Konvektionsluftdichtheit und 
ggf. Diffusionsbremse sind zu ermitteln und fachlich umzusetzen. Die Anforderungen werden meist durch Be-
schichtung oder Kaschierung im System mit erfüllt, alternativ sind diese bauseits durch Schichten zu erfüllen. 
Die Erfüllung der geforderten Eigenschaften kann durch Herstellerdatenblatt aus der Dämmstofflieferung, einem 
Datenblatt aus dem Webservice des Herstellers in Verbindung mit einem Lieferschein bzw. durch Fachunter-
nehmer-Erklärung des ausführenden Fachbetriebes dokumentiert werden. 



Stand: Februar 2023 

  Seite 3 
 

 Kriterium Gestaltungshinweis 

 Verkleidungen mit großflächigen Platten- oder Blechpaneelen 
sind unzulässig 

1.5 Schornsteinköpfe  Sichtmauerwerk aus rotem Klinker  

 in begründetem Ausnahmefall in ortstypischer Gestaltung 
(Verputz, Verschalung, Verschieferung o. a,) 

 kleinformatige Verkleidungen wie z.B. Kunstschiefer, Fa-
serzement, wabenförmige Blechschindeln 

1.6 Vordächer  schlichte Holzkonstruktion mit Tonziegeleindeckung (Gestal-
tungshinweise Dach berücksichtigen)  

 in begründeten Ausnahmefällen bei Verwendung anderer 
Materialien oder Konstruktionen nach Vorlage einer zeichne-
rischen Darstellung 

1.7 Verblechungen/ Rin-
nen 

 je nach Ortstypik und Umfeld (Anschlüsse) in Zink oder Kup-
fer 

2. Fassaden  

2.1 Putzart  mineralische Putze und Silikatputze glatt ausgerieben oder 
als fein strukturierter Putz bis 5 mm Körnung 

 Erhalt und Aufarbeitung von historischen Putzgliederungen 

 in aggressiver Umgebung (Beeinträchtigung der Umgebungs-
luft durch hohe Verkehrsbelastung, Heizanlagen, Salze) sind 
Silikonharzputze mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeits-Ka-
tegorie zulässig4 

2.2 Verkleidung/ 
Außendämmung 

Verkleidung 

 mit Naturschiefer oder in Form, Farbe und Zuschnitt entspre-
chendem Kunstschiefer  

 mit Holz als Deckel-, Leisten- oder Stülpschalung entspre-
chend Ortstypik senkrecht oder waagerecht ausgeführt  

 mit Tonziegelbehang  

 keine Verkleidungen aus Kunststoff, Stahlblech, Keramik, 
großflächigen Faserzementplatten (in regionalen Ausnahme-
fällen historische Zinkblechschindeln) 

 keine Spaltriemchen und nicht der Ortstypik entsprechende 
Klinkerummauerungen 

 moderne Verkleidungen wie z. B. Faserzement-Paneele sind 
für Neubauten zulässig und förderfähig; diese Verkleidungen 
sollen ein eigenes architektonisches Erscheinungsbild auf-
weisen und keine Imitate historischer Bauweisen darstellen 
 

Außendämmung  

 nur mit mineralischen bzw. natürlichen Dämmstoffen  

 auf Fachwerkwänden nur sinnvoll, wenn der bauphysikali-
sche Nachweis der Diffusionsfähigkeit der Außenwand ge-
führt werden kann 

2.3 Fassadenfarbgebung  Farbvorschlag in Abstimmung mit dem betreuenden Architek-
ten  

 keine grellen und reinweißen Farbgebungen, Akzentuierun-
gen davon ausgenommen  

 kein farbig imitiertes Fachwerk auf Massivwänden 

                                                      
4 Anforderung für Silikonharzputze: Wasserdampfdurchlässigkeits-Kategorie V1: hoch. Dies entspricht einer 
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) < 80. Bei Wärmedämmverbundsystem mit Holz-/Naturfa-
serdämmungen wird ein µ-Wert < 40 empfohlen. Die Einhaltung der geforderten Eigenschaften kann durch Her-
stellerdatenblatt aus der Putzlieferung, einem Datenblatt aus dem Webservice des Herstellers in Verbindung mit 
Lieferschein bzw. durch Fachunternehmer-Erklärung des ausführenden Fachbetriebes dokumentiert werden.  
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 Kriterium Gestaltungshinweis 

2.4 Sichtfachwerk  Grundsatz: Erhalt und Aufarbeitung 

 Farbgebung in Anlehnung an die historische Farbfassung 

 Aufbohlung nur in technisch begründeten Ausnahmefällen, 
Mindestbohlenstärke 60 mm, Aufnahme ursprünglicher Fach-
werkstruktur 

 Nebengebäude/Scheunen: Verkleidung des Fachwerks mög-
lich, siehe 2.2 

2.5 Natursteinwände/ 
Natursteinsockel 

 Erhalt und Aufarbeitung analog der Historie  

 bei starkem Verfall Verputz/Verkleidung sinnvoll 

 Verkleidung mit Natursteinplatten entsprechend örtlich ver-
wendeter Materialien und Formate  

 keine Klinker-Fliesenverkleidungen, keine Verblechungen, 
keine Fassadenplatten oder Verputze mit Buntsteinputz 

 für eine eventuelle spätere Sanierung des Sockelputzes 
sollte dieser durch Putzschienen vom aufgehenden Putz ge-
trennt werden  

2.6 Laubengänge/ 
Balkonbrüstungen 

 Erhalt von Laubengängen zwingend im historischen Erschei-
nungsbild, bei fehlender Verkleidung Einsatz von schlichter 
Schalung 

 Einsatz regionaltypischer Gestaltungselemente an Balkon-
brüstungen 

3. Fenster, Türen, Tore, Bekleidungen 

 Allgemein Bei Erneuerung von Fenstern, Türen und Toren sollte durch den Bauher-
ren eine aussagekräftige Gestaltungsskizze vorgelegt werden. 

 Fenster  

3.1 Größe  stehende Formate 

 Rückbau von liegenden Fensterformaten und Erneuerung in 
stehenden Formaten als Einzel-/ Doppelfenster bzw. gereihte 
Einzelfenster 

 Ausnahmen entsprechend des Baustils 

3.2 Fensterteilung  Ausführung nach historischem Vorbild mit profiliertem Kämp-
fer und Stulp sowie wohlproportionierten Einzelglasflächen  

 Wiederaufnahme historischer/bauzeitlicher Versprossungen  

 Ausführung mit glasteilenden oder sog. Wiener Sprossen; 
Berücksichtigen der Abmessungen der Sprossen in Anleh-
nung an historische Vorbilder 

 keine wegklappbaren Sprossenrahmen  

 keine ausschließlich innenliegenden Sprossen  

 keine Messingsprossen 

3.3 Farbgebung  weiß bzw. mit einer Holzlasur in einheitlicher Farbgebung  

 Farbdifferenzierung zu Türen/Toren/ Bekleidungen/Putzfa-
schen 

 Farbigkeit an regionale Typik anpassen 

3.4 Material Glas 

 Verwendung von Klarglas oder von zurückhaltendem unauf-
dringlichem Ornamentglas  

 keine Verwendung von Wölbglas und getönten bzw. verspie-
gelten Gläsern  

 keine großflächigen und ungeteilten Verglasungen zum Stra-
ßenraum 

 
Rahmen  



Stand: Februar 2023 

  Seite 5 
 

 Kriterium Gestaltungshinweis 

 prinzipiell Ausführung von Fenstern in Holz aus heimischen 
Hölzern  

 keine Verwendung von Tropenhölzern – auch keine zertifi-
zierten Tropenhölzer 

 Verhältnis von Rahmenstärken, Sprossenbreiten und Glasflä-
chen beachten 

 unter Einhaltung der Punkte 3.1 - 3.3 Einsatz von Kunststoff-
fenstern im Ausnahmefall im Massivbau  

 keine Kunststofffenster in Fachwerkgebäuden 

 Einsatz anderer Materialien (z. B. Aluminium, Stahl) nur in 
Ausnahmefällen bei bestimmten Gebäudetypen (z. B. Stall-
anlagen) bzw. in witterungsseitig schwieriger Umgebung 
(Schattenlage, Wassernähe) 

 zulässig im Ausnahmefall ist eine Materialkombination aus 
Holz und Aluminium sowie reine Aluminiumfenster und  -fens-
terläden  

 Wetterschenkel in Aluminium ist zulässig 

3.5 Rollläden/ 
Klappläden 
Schiebeläden 

 Erhalt vorhandener Holzklapp-/Schiebeläden bzw. Erneue-
rung nach historischem Vorbild 

 Einbau von Rollläden unter Erhalt der ursprünglichen Fens-
terhöhe und Einbau in die Fassade (unter Putz oder mit der 
Putzfassade abschließend) wird toleriert 

 keine Aufsatzelemente für Rollläden vor die Fassade 

 Türen und Tore  

3.6 Türen und Tore  Erhalt und Aufarbeitung historischer Haustüren 

 Einsatz von Glasfüllungen im oberen Türbereich bzw. als 
Oberlicht unter Einhaltung von Punkt 3.4 Glas  

 Handwerkliche Herstellung aus heimischen Hölzern; bei Ne-
beneingangstüren ist Kunststoff möglich, sofern die Fenster 
ebenfalls aus Kunststoff gefertigt sind 

 verdeckte Ausführung von Traggliedern aus Stahl  

 Ausführung der Tore weitgehend geschlossen  

 einheitliche Farbgebung in Holzlasur  

 keine weißen Türen und Tore 

 Farbdifferenzierung zu Fenstern und Bekleidungen  

 Rolltore möglich bei Feuerwehrgerätehäusern 

 im Ausnahmefall holzbeplankte Falttore 

 Holzhaustür: Wetterschenkel unten ca. 30 cm aus Aluminium 
zulässig 

 Bekleidungen  

3.7 Bekleidungen/ Putz-
faschen 

 Erhalt bzw. Neuanfertigung von Bekleidungen bei Fachwerk-
gebäuden 

 Herstellung aus heimischen Hölzern  

 farbliche Differenzierung der Bekleidungen zu Fenstern und 
Türen bzw. zum Putz 

 Erhalt und farbliche Differenzierung von Putzfaschen sowie 
Fenster-/Türleibungen 

4. Außenbereich 

4.1  Außentreppen  Erhalt/Aufarbeitung historischer Treppen 

 Neubau von Treppen in Anlehnung an altes Erscheinungsbild  

 Natursteine in ortstypischer Farbe und Form; in begründeten 
Ausnahmefällen Treppen aus Werkstein mit Natursteinvor-
satz oder reine durchgefärbte Betonwerksteinstufen 
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 Kriterium Gestaltungshinweis 

4.2 Pflaster  Erhalt/Wiederverwendung historischer Pflasterbeläge  

 Natursteinpflaster 

 Betonpflaster in dorf- und landschaftsgerechter Farbe und 
Form 

 in Einzelfällen Drain- und Rasenfugenpflaster, z. B. KL-Ra-
senplatte  

 Rasengittersteine aus Beton in Ausnahmefällen und für Teil-
bereiche möglich 

 Asphaltdecken bei ausreichender Begrünung und dorfgerech-
ter Gesamtgestaltung des Straßenraums möglich   

4.3 Begrünung  einheimische, ortstypische Laub- und Obstgehölze, Strauch-
pflanzungen, Hecken und Stauden 

 Vorgärten sind zu begrünen; gekieste Vorgartenflächen sind 
nicht zulässig 

 Blüh-Wiesenflächen sind Zierrasenflächen vorzuziehen, bzw. 
mindestens anteilig anzulegen. 

4.4 Einfriedungen Zäune  

 senkrechte Holz-Lattenzäune 

 Höhe 1,0 bis 1,4 m in Kombination mit niedrigen Sockelmau-
ern ≤ 0,4 m 

 Doppelstabmattenzäune: Höhe max. 1,4 m, in Verbindung 
mit Heckenbegrünung 

 Ausschluss von Zäunen mit Kunststoffgeflecht- und bändern 
 
Mauern und Zaunsockel 

 Erhalt/Aufarbeitung von Natursteinmauern  

 Abdeckung mit Natursteinplatten  

 in begründeten Ausnahmefällen Abdeckplatten aus Werk-
stein mit Natursteinvorsatz  

 Pfeiler in Naturstein 

 bei Ersatz auch moderne, einfache Lösungen möglich  

 Gabionen als Grundstücksbegrenzungen unzulässig – Aus-
nahmen nur für technische Stütz-Elemente, z.B. als Hang-
Abfangung 

 
Tore und Türen 

 Hoftore und -türen in Holz  

 in begründeten Ausnahmefällen Hoftore und -türen auch in 
Kombination von Holz mit Metall  

 in begründeten Ausnahmefällen Komplettlösungen in Metall 
(z. B. Friedhofs-, Schloßparktore und -türen) 

4.5 Balkone  möglich, sofern ein gestalterisches Gesamtbild erzeugt wird, 
z. b. in Aluminiumbauweise oder Füllungen mit Metall oder 
Glaskonstruktionen 

4.6 Stadtmobiliar  Bänke, Papierkörbe, Schautafeln usw. aus recyceltem Kunst-
stoff möglich; im Einzelfall auch aus natürlichen Bestandteilen 
(Reishülsen, Steinsalze, Mineralöl) 

 Farbigkeit möglichst einheitlich, keine grellen Farben, zum 
vorhandenen Ortsbild passend 

 


